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Die Houten Huik von ’sHertogenbosch.

Von Heinz Goldschmidt, Berlin.

Mit drei Abbildungen auf Tafel 9.

In den Niederlanden des 15. bis 18.
Jahrhunderts finden wir eine Ehren

strafe, die neben anderen bekannten
Ehrenstrafen, wie der Strafe des
Schandsteins oder des Prangers, weit
verbreitet war, und deren Ursprünge
in grauer Vorzeit liegen: Die Strafe
der Schandtonne oder Houten Huik.

Beschrieben wird diese Strafe in

Vaterlandsch Woordenboek ! ) also:
„Huik (Houten), een werktuig onde de
gedaante van een Klok, hebbende van

boven een gat, een weinig grooter dan
een manshoofd . . . Man bedekte daar-

mede hun geheele ligchaam, zoo dat
alleen het hoofd daar boven uitstak.“

 In der Tat war die Houten Huik eine

 sich nach unten hin verjüngende Tonne
ohne Boden, die über den Körper des
Delinquenten gestülpt wurde, derart,
daß der enge Rand des ausgeschlagenen
Bodens auf den Schultern ruhte, wäh
rend der Träger der Tonne, der diese
an im Innern angebrachten Griffen
festhalten konnte, vollständig von ihr
bedeckt war, nur mit dem Kopfe hervor
sah und — in der nach unten sich ver

breiternden Umkleidung — einer wan-

i) Jac. Kok, Vaterl. Wb., Dl. 21, Amsterdam 1789,
bl. 118. — Vgl. Cannaert, Bydragen, 3. Ausl. p. 167;
Koning, Gesdiiedk. aanteek.; Verwijs en Verdam,
Wb. s. v. hoyke.

delnden Glocke wohl ähnlich sehen

mochte.
Verhängt wurde die Strafe der Hou

ten Huik zu der genannten Zeit bei

Polizeidelikten, besonders Verstößen
gegen die Sittlichkeit, und jenen kleine
ren Vergehen, die auch den übrigen
Ehrenstrafen als objektive Straftat
bestände zu Grunde zu liegen pflegten.

Charakter und Eigenart dieser Strafe,
die Überlieferung von ihrem Vorkom
men, Verbreitung und Anwendung, so
wie Ursprünge und Bedeutung habe ich

 anderen Ortes eingehend untersucht 2 ).
Wenn ich an dieser Stelle auf die Huik

im Stadthaus von ’sHertogenbosch be

sonders hinweise, so geschieht das, weil
die schöne Ausführung und besondere
Eigenart dieses Exemplars es wohl zu
rechtfertigen scheinen, daß die Schand
tonne von ’sHertogenbosch der Ver

gessenheit. entrissen wird.
Die nähere Kenntnis dieser Huik

verdanke ich der Liebenswürdigkeit des
Herrn H. J. M. E b e 1 i n g , Archivaris

van ’sHertogenbosch. Herr E b e 1 i n g,

dem ich auch an dieser Stelle meinen

herzlichen Dank wiederholen möchte,

2 ) In den §§ 6—9, 11, 15 und 17—21 der Unter
suchungen über „Das Ertränken im Faß. Eine alte Todes
strafe in den Niederlanden". Zeitschr. für vergleich.
 Rechtswiss. XLI Heft 3.


